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 Einleitung 

1.1 Problemstellung

Die schweizerische Gemeindeorganisation hat sich seit der Gründung des Bundesstaates 1848 im Vergleich zu anderen Staaten als äus​serst stabil erwiesen und es ist bisher nicht in grösserem Umfang versucht worden, durch Gemeindezusammenlegungen eine Vereinheitlichung der in ihrer Grösse stark variierenden und mehrheitlich sehr kleinen Gemeinden zu schaffen. Die durchschnittliche Gemeindegrösse beträgt 840 Einwohner (Medianwert).
Zwischen 1848 und 1999 ist die Zahl der politischen Gemeinden lediglich von 3203 auf 2903 gesunken. Eine grössere Zahl von Fusionen gab es in den letzten zehn Jahren nur in wenigen Kantonen, etwa in Freiburg und Thurgau (vgl. Dafflon 1998: 125 ff.). 

Um die Aufgabenerfüllung auch in kleineren Gemeinden zu gewährleisten, konzentrieren sich die Schweizer Gemeinden seit dem 19. Jahrhundert vor allem auf die interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) (vgl. Meylan et al. 1972: 57).

In den letzten Jahren sind die Gemeinden verstärkt unter Druck geraten, denn 

· die Aufgaben der Gemeinden haben zugenommen und sind komplexer sowie interdependenter geworden (vgl. Germann 1998: 6 ff.),

· mit der rezessiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat sich die Finanzlage der Gemeinden verschlechtert, insbesondere die Verschuldungsquote ist angestiegen (vgl. EFV 1999: Internet), und

· das Anspruchsniveau der Einwohnerinnen und Einwohner wie auch ihre Kritikbereitschaft ist gestiegen, während die Bereitschaft, sich für ein politisches Amt zur Verfügung zu stellen, eher abgenommen hat (vgl. Geser et al. 1996: 5 ff.). 

Wie eine Befragung der Gemeindeschreiber im Jahre 1998 und ältere Vergleichsstudien andeuten, stossen die Gemeinden bei der Erfüllung einzelner Gemeindeaufgaben vermehrt an Leistungsgrenzen. Es stellt sich die Frage, wie weit die aus dem 19. Jahrhundert stammende politische Feingliederung fähig ist, den ökonomischen, politischen und sozialen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. 

1.2 Zielsetzungen und empirische Grundlagen

Dieser Artikel vermittelt einen Einblick in die interkommunale Zusammenarbeit und Gemeindefusionen in der Schweiz. 

Abschnitt 2 zeigt die Leistungsgrenzen der Schweizer Gemeinden und die möglichen Reformmassnahmen auf. In Abschnitt 3 und 4 werden die interkommunale Zusammenarbeit und Fusionen vorgestellt und anhand empirischer Daten der aktuelle Stand der Diskussion in den Kantonen und Gemeinden aufgezeigt.

Im letzten Abschnitt werden die relevanten Parameter für Kooperations- bzw. Fusionsvorhaben in Form eines konzeptionellen Bezugsrahmens als ein möglicher Ansatz für ein systematisches Kooperationsmanagement miteinander verknüpft. 

Neben einer Literaturübersicht basiert der Beitrag auf den Ergebnissen einer empirischen Untersuchung. Anfangs 1998 wurde an die Gemeindedirektionen sämtlicher 26 Kantone der Schweiz im Rahmen des Nationalfondsprojekts „Gemeindereformen“ der Universität Bern ein Fragebogen geschickt. Dabei gab es Frageblöcke zur interkommunalen Zusammenarbeit und Gemeindefusionen aus Sicht der Kantone. Die Rücklaufquote der Befragung betrug 100%. 

Im Herbst 1998 folgte eine Vollerhebung bei den damals 2914 Schweizer Gemeindeschreibern zur selben Fragestellung, um die Sicht der Gemeinden zu erfassen. Die Gemeindeschreiber sind als Kaderangestellte der Verwaltung gute Kenner der Verhältnisse in einer Gemeinde und neigen im Gegensatz zu den (oft im Milizamt tätigen) Gemeindepräsidenten tendenziell weniger zu parteipolitischen Aussagen. 2465 Gemeinden haben geantwortet, was einer Rücklaufquote von 84,6% entspricht. Von den Deutschschweizer Gemeinden antworteten 86,3%, in der Westschweiz 82,8% und im Tessin 79,9%.

2 Leistungsgrenzen und Reformmassnahmen

Den Gemeinden ist es in den letzten Jahren zunehmend schwerer gefallen, den in sie gesetzten normativen Erwartungen gerecht zu werden und die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen (vgl. Klöti 1989: 6). 

Geser nennt einige Gründe für diese Probleme: Durch die zunehmende Politikverflechtung sind die Gemeinden vermehrt Vollzugsorgane der Kantone und des Bundes geworden, die „freiwilligen Aufgaben“ sind im kulturellen und sozialen Bereich ausgedehnt worden und die Bürger haben höhere Erwartungen an die Rechtmässigkeit, Effektivität und Effizienz der Kommunalverwaltung. Zudem gibt es neben den klassischen Vollzugsaufgaben (z. B. Einwohnerkontrolle, Zivilstandesamt) vermehrt anspruchsvolle Verwaltungsbereiche (z. B. Baubewilligungspraxis) (vgl. Geser 1989: 27). 

Als ein weiteres Problem gelten für sämtliche Gemeinden eines Kantons unabhängig von der Grösse oder Bevölkerungsstruktur grundsätzlich die gleichen Vorschriften über Organisation, Rechte und Pflichten (vgl. Arn/Friederich 1994: 7).

Folgen dieser Veränderungen sind zusammen mit den stagnierenden Steuereinnahmen durch die Wirtschaftskrise anfangs der 90er Jahre Finanzprobleme vieler Gemeinden.
 Nicht mehr so sehr die Zunahme der Staatstätigkeit steht im Vordergrund, sondern die Suche nach einer effektiven und effizienten Form, mit den knappen Ressourcen die aktuellen Aufgaben zu erfüllen.

Die empirische Forschung in der Schweiz bestätigt diese Leistungsgrenzen. In einer Untersuchung von 1994 stellte Geser fest: „(...) ein gros​ser Teil der Gemeinden [hat] auch Mitte der 90er Jahre (...) grosse Mühe, ihre Infrastrukturaufgaben zu erfüllen.“ (Geser et al. 1996: 334). 

Die  Befragungen von 1998 der Kantone und der Gemeindeschreiber ergeben ein ähnliches Bild. Auch wenn die Gemeinden ihre Leistungsfähigkeit grundsätzlich als hoch bezeichnen, stossen sie in verschiedenen Aufgabenbereichen an Leistungsgrenzen. Als besonders problematisch werden etwa die Sozialhilfe, die Betreuung der Arbeitslosen und die Anforderungen an die Gemeindeexekutive empfunden. Ebenfalls als kritisch beurteilt werden die Unterbringung von Asylsuchenden, der Zivilschutz, die Abwasserproblematik und der öffentliche Verkehr.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um auf die Leistungsgrenzen der Gemeinden zu reagieren (vgl. Council of Europe 1995: 10):

· Technische Anpassungen: Die einzelnen Gemeinden werden in ihrem Bestand belassen, Kompetenzen und Ressourcen der einzelnen Gemeinden aber durch interkommunale Zusammenarbeit gepoolt. Als technische Anpassungen können auch Binnenmodernisierungen bezeichnet werden, wie etwa New Public Management. 

· Strukturelle Anpassungen: Die territorialen Strukturen werden neu gestaltet, d. h. eine Reduktion der Gemeinden durch Neugruppierungen und Fusionen vorgenommen.

· Intensivierung des Finanzausgleichs: Die übergeordneten Staatsebenen zahlen den Gemeinden höhere finanzielle Beiträge, damit diese ihre Aufgaben weiterhin erfüllen können.

· Zentralisierung: Den Gemeinden werden gewisse Aufgaben weggenommen und diese an die Regionen oder sogar an den Bund übertragen.

Verschiedene europäische Länder sind seit dem zweiten Weltkrieg durch die sozialen Veränderungen und die zunehmenden Aufgaben mit Leistungsgrenzen konfrontiert worden. Sie haben jeweils unterschiedliche Lösungsstrategien gewählt. Belgien, die Niederlande und skandinavische Länder haben sich vor allem für strukturelle Reformen entschieden, welche in den 60er und 70er Jahren durchgeführt wurden. Im Jahre 1952 gab es beispielsweise in Norwegen 744 Gemeinden, 1992 waren es noch 439. Schweden hat seine Gemeinden zwischen 1961 und 1992 von 2281 auf 286 reduziert. (vgl. Council of Europe 1995: 69). 

In verschiedenen Ländern (v. a. mediterrane Länder) gab es hingegen keine strukturellen Reformen, wie beispielsweise in Frankreich, Portugal oder auch der Schweiz. In Frankreich gab es politisch erheblichen Widerstand gegenüber Gebietsveränderungen.

Seit den 80er Jahren werden in Europa vermehrt Binnenmodernisierungen durchgeführt und die interkommunale Zusammenarbeit intensiviert (technische Anpassungen). Der Europarat glaubt: „However, it seems that large-scale structural adjustments on the lines of those implemented in some European Countries are no longer attractive in the economic and political context of the 1990s.“ (Council of Europe 1995: 10)

Die Schweiz hat sich vor allem auf die interkommunale Zusammenarbeit konzentriert. In den letzten Jahren werden aber auch vermehrt andere Reformmassnahmen diskutiert. Tabelle 1 zeigt überblicksartig, welche Reformen aus Sicht der Kantone in den 90er Jahren am häufigsten in den Gemeinden initiiert  worden sind (aus einer Liste mit 18 möglichen Reformen):

                                                   
                                                           Anzahl Kantone

Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden
20


Reorganisation der Aufgabenteilung Kanton/Gemeinden
20


Neuregelung des Finanzausgleichs
16


Schaffung/Überarbeitung des kantonalen Gemeindegesetzes
12


Abschaffung des Beamtenstatus
12


Versuche mit NPM
11 


Förderung der Zusammenlegung von Gemeinden
9


Tabelle 1:
In den Kantonen initiierte Gemeindereformen (N=26)

Zu den Favoriten zählen die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden (dadurch in der Regel auch die Neuregelung des Finanzausgleichs), die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden respektive deren Fusion sowie Projekte, die sich unter dem Stichwort NPM zusammenfassen lassen.  

Die Überarbeitung der Gemeindegesetze ist insofern ein Sonderfall, als die rechtliche Normierung eine Grundlage für die verschiedenen Reformen darstellt. 

3 Interkommunale Zusammenarbeit

3.1 Definition des Begriffs „Interkommunale Zusammenarbeit“

Unter interkommunaler Zusammenarbeit versteht man die Erfüllung einer öffentlichen Gemeindeaufgabe durch eine einzelne Gemeinde, gemeinsam durch zwei oder mehr Gemeinden oder durch eine dritte juristische Person, wobei die Aufgabenerfüllung mindestens zwei Gemeinden gleichzeitig dient und an der sich die beteiligten Gemeinden direkt („leistend“) oder indirekt („ordnend“) beteiligen (vgl. Arn/Friederich 1994: 5).

Von Kooperation kann also nur gesprochen werden, wenn Gemeinden von einem bestimmten Sachverhalt nicht nur passiv betroffen sind, sondern sie selbst aktiv leistend oder ordnend mithelfen, eine Gemeindeaufgabe zu erfüllen. Es handelt es sich um eine Verflechtung über die Gemeindegrenzen hinweg. Die Aufgabenerfüllung muss dabei mehr als einer Gemeinde dienen. Nicht notwendig ist hingegen, dass sich mehr als eine Gemeinde an der Leistungserbringung als solcher beteiligt. 

Es sind verschiedene Formen der Kooperation möglich. Diese können von einem rechtlich unverbindlichen Meinungsaustausch bis hin zu einer rechtlich ausgestalteten oder sogar durch eine übergeordnete Staatsebene verordnete Zusammenarbeit reichen (vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen etwa Friederich 1997: 1 ff., Arn/Friederich 1994: 3 ff., Horber-Parpazian 1997: 4 ff., Meylan et al. 1972: 54 ff und De Spindler 1998: 118 ff.). 
 Die rechtlich verfassten Kooperationen werden auch als Gemeindeverbindungen bezeichnet. In der Schweiz gibt es kantonal unterschiedliche Regelungen, welche jeweils für alle Gemeinden eines Kantons Gültigkeit haben. 

Grundsätzlich ist es möglich, dass eine Aufgabe durch eine Gemeinde alleine für andere Gemeinden erfüllt wird (Sitzgemeindemodell), mehrere Gemeinden zusammen die Aufgaben erfüllen (gemeinsame Aufgabenerfüllung im engeren Sinne) oder eine juristische Person für die Aufgabenerfüllung zuständig ist.

Merkmale des Sitzgemeindemodells sind die rein vertragliche Grundlage zwischen zwei oder mehreren Gemeinden, die ungleiche Stellung von Sitzgemeinde und Anschlussgemeinden und die beschränkten Mitwirkungsmöglichkeiten der angeschlossenen Gemeinden. Vorteile des Sitzgemeindemodells sind seine Einfachheit, der geringe administrative Aufwand und die Möglichkeit, die Zusammenarbeit bedürfnisgerecht auszugestalten. Die Sitzgemeinde kann als Nachteil das erhöhte finanzielle Risiko empfinden. Zudem hat die Anschlussgemeinde tendenziell weniger Mitsprache- und Kontrollrechte. Das Modell ist für Aufgaben mit einer gewünschten ausgewogenen politischen Willensbildung eher ungeeignet. 

Wird die Aufgabenerfüllung gemeinsam durch die Gemeinden erbracht (Aufgabenerfüllung im engeren Sinne), dann basiert auch dies auf vertraglicher Grundlage. Die beteiligten Gemeinden sind aber gleichgestellt und die gemeindeinternen Zuständigkeiten bleiben prinzipiell unverändert. Zudem sind die finanziellen Risiken gleichmässig verteilt. Weil alles gemeinsam erfüllt wird, ist diese Form der Kooperation tendenziell schwerfällig und innovationshemmend. 

Entschliessen sich mehrere Gemeinden die Aufgabenerfüllung an eine juristische Person zu übertragen, dann sind sie nur noch mittelbar an der Aufgabenerfüllung beteiligt, d. h. durch ihre Vertreter in den Organen. Es wird nämlich ein neues Rechtssubjekt mit eigenem Willen, eigenen Rechten und eigenen Pflichten geschaffen. Die juristischen Personen können privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich konstituiert sein.

Öffentlich-rechtlich sind die Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Stiftungen und Anstalten. Der sehr häufig verbreitete Gemeindeverband ist nach dem Vorbild der politischen Gemeinden organisiert und kann wie diese hoheitlich auftreten und untersteht der staatlichen Aufsicht. Der Gemeindeverband gewährleistet dabei als gemeindeähnliche Körperschaft demokratische Mitsprache. Es gibt ein exekutives und ein legislatives Organ. Tendenziell sind die Entscheidwege lang. Er eignet sich für politisch sensible Aufgabenbereiche und die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben. Erfüllt ein Gemeindeverband nur eine Aufgabe, spricht man von Einzweckverband, sind es mehrere Aufgaben, dann handelt sich um einen Mehrzweckverband. 

Als neue Form der Zusammenarbeit diskutiert wird der Agglomerationsverbund, bei dem sich eine Kernstadt mit umliegenden Gemeinden zusammenschliesst (vgl. Arn/Friederich 1994: 114 ff.). 

3.2 Gründe für und gegen interkommunale Zusammenarbeit

Gründe für interkommunale Zusammenarbeit werden in der Literatur verschiedene genannt (vgl. dazu etwa Geser et al. 1996: 268 f. und Baumann 1998): 

· Die Gemeinde hat unter Umständen eine suboptimale Grösse für eine professionelle Aufgabenerfüllung. Durch eine Kooperation verschiedener Kleingemeinden können sowohl administrative Grössenvorteile als auch eine erhöhte Professionalität erreicht werden. Regionale Sozial- und Beratungsstellen sind beispielsweise im sozialen und gesundheitspolitischen Bereich häufig, weil damit ein professionelles Beratungsangebot auch für die Bevölkerung kleiner Gemeinden möglich wird (d. h. ein grösseres Angebot, bessere Qualität und tendenziell preisgünstiger).

· Ein weiterer Grund für Kooperationen kann ein zu geringes Einzugsgebiet der Gemeinde für die Errichtung der notwendigen teuren Infrastruktur sein, z. B. Schulen, Spital oder Altersheim. Durch den Zusammenschluss lassen sich Angebot und Nachfrage besser aufeinander abstimmen. 

· Zudem gibt es Aufgaben, z. B. im öffentlichen Verkehr, welche die traditionellen Gemeindegrenzen überschreiten. Die kommunalen Grenzziehungen entsprechen immer weniger den historisch festgelegten Gemeindegrenzen. Die funktionalen Verflechtungen betreffen nicht mehr allein traditionell grenzüberschreitende Funktionen wie etwa die Wasserversorgung, sondern auch zunehmend soziale und kulturelle Dienstleistungen.

· Die Stellung der Gemeinden gegenüber dem Kanton wird tendenziell gestärkt.

· Zudem wird eine Duplikation von Angeboten vermieden, was kostengünstiger ist. 

Ökonomisch ausgedrückt erbringen Gebietskörperschaften ihre Leistungen um so effizienter, je genauer Leistungsempfänger und Kostenträger übereinstimmen, d. h. je kleiner die „Spill overs“ sind (vgl. Frey 1997: 14 und De Spindler 1998: 30). Sinnvoll ist zudem die Nutzung von Skalenerträgen durch eine ausreichende Grösse der Leistungserstellung.  

Gegen Kooperationen werden vorab politische und organisatorische Gründe vorgebracht. Es besteht die Möglichkeit eines teilweisen Autonomieverlusts für die einzelne Gemeinde. Zudem können bei gewissen Formen der Zusammenarbeit Demokratiedefizite entstehen. Beklagt werden aus der Organisationsperspektive unklare Aufträge und Zuständigkeiten, mangelnde Kostentransparenz und schliesslich, dass Gemeinden die Kostenfolgen für Entscheide zu tragen haben, auf die sie kaum oder wenig Einfluss ausüben können. Zudem sind viele Absprachen mit den beteiligten Partnern nötig, was Bürokratieängste weckt (vgl. dazu etwa Baumann 1998: 18 und Della Santa 1996: 75 ff.).

3.3 Interkommunale Zusammenarbeit in der Schweiz

Die interkommunale Zusammenarbeit hat in der Schweiz eine lange Tradition. Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in der Schweiz öffentlich-rechtliche Verbände gegründet, an welchen sich kleine Gemeinden beteiligten (vgl. Meylan et al. 1972: 57).

3.3.1 Einschätzung durch die Kantone

Eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden wird 1998 ausnahmslos in allen Kantonen der Schweiz diskutiert, wie die Kantonsbefragung zeigt. In 19 von 26 Kantonen hat der Kanton in letzter Zeit die Initiative ergriffen und in 14 waren auch die Gemeinden initiativ, um die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden zu fördern. Das Gewicht, das die Kantone der interkommunalen Zusammenarbeit zumessen, zeigt sich darin, dass in 24 Kantonen gesetzliche Bestimmungen über IKZ bestehen. Das kantonale Recht lässt dabei vorwiegend das Vertragsverhältnis (100%), den Einzweckverband (96%), den Mehrzweckverband (75%) sowie die juristische Person des Privatrechts (58%) und das öffentlichen Rechts (58%) zu. 

Am verbreitetsten ist der Zweckverband. Es gibt mindestens 1359 solcher Zweckverbände. Da nur 18 Kantone diese Frage beantwortet haben, dürfte die effektive Zahl noch deutlich höher liegen.

Alle Kantone ausser Thurgau sind überzeugt, dass die IKZ an Bedeutung gewinnen wird (21 Kantone beantworteten diese Frage.). In mehreren Kantonen ist den Gemeinden IKZ sogar vorgeschrieben. Am häufigsten ist dies im Gesundheitsbereich (35%), bei der Bildung (31%), der Planung (31%) und der Entsorgung der Fall  (27%) 

Die Zusammenarbeit unter Gemeinden wird in Kantonen intensiv diskutiert, in denen die durchschnittliche Gemeindegrösse klein ist. Die unabhängige Variable „Median der Einwohner​zahl“ erklärt 58% der Varianz der Reformaktivität „Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden“. Dieser Zusammenhang ist stark (vgl. Tabelle 2). Einen schwachen Zusammenhang mit der Reformaktivität haben zudem die Grösse des Kantons und die Anzahl Gemeinden (vgl. zur Methodik Ladner/Steiner 1998: 35 ff.).

In denjenigen Kantonen, in welchen die Gemeinden aus Sicht des Kantons Vollzugsprobleme bei der Erfüllung ihrer Aufgaben haben, wird die Zusammenarbeit ebenfalls vermehrt diskutiert. Die Kenntnis dieser Grösse erklärt 54% der Varianz, was als starker Zusammenhang bezeichnet werden kann.

Die Finanzen des Kantons und der Gemeinden korrelieren im Rahmen der vorgenommenen statistischen Auswertung nicht mit einer vermehrten Zusammenarbeit. Dabei wäre zu vermuten, dass durch eine vermehrte Zusammenarbeit Synergien genutzt und dadurch der Finanzhaushalt entlastet werden könnte. 

	Finanz- und Strukturkennzahlen der einzelnen Kantone
	Zusammenhang mit der Reformaktivität 

„Zusammenarbeit Gemeinden“ (Lambda)



	Grösse des Kantons

· Einwohner im Kanton
	0,33 * 


	Gemeindestruktur im Kanton

· Anzahl Gemeinden im Kanton

· Einwohnerzahl pro Gemeinde (Median)
	0,33 *

0,58 **

	Finanzielle Situation der Kantone und Gemeinden

· Prozentsatz der Gemeinden mit Defizit in den vergangenen drei Jahren

· Finanzkraft 1996/97 des Kantons

· Anteil der Gemeindeausgaben im Verhältnis zu den Kantons- und Gemeindeausgaben
	0,09

0,25

0,25

	Vollzugsprobleme der Gemeinden

· Schwierigkeiten der Gemeinden bei der Erfüllung von Aufgaben aus Sicht des Kantons

**:   starker Zusammenhang (λ ab 0,5)

*:     schwacher Zusammenhang (λ ab 0,3)
	0,54 **


Tabelle 2:
Zusammenhang zwischen Finanz- und Strukturkennzahlen und der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden (N=26)

Einschätzung durch die Gemeinden

Der Stellenwert der interkommunalen Zusammenarbeit hat nach Auskunft der Gemeindeschreiber in den letzten 5 Jahren zugenommen. 63% aller Gemeinden haben die IKZ intensiviert. In 36% der Gemeinden sind die Aktivitäten im Bereich der IKZ gleichgeblieben und nur in sehr wenigen Gemeinden (0,6%) ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Vor allem Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern haben die IKZ überdurchschnittlich intensiviert (vgl. Tabelle 3). 

	Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden in den letzten 5 Jahren 



	
	
	abgenommen
	gleichgeblieben
	zugenommen

	
	
	Anz.
	In %
	Anz.
	In %
	Anz.
	In %

	Einwohnerzahl
	bis 249
	1
	0.2
	196
	45.8
	231
	54.0

	
	250-499
	4
	1.0
	147
	34.9
	270
	64.1

	
	500-999
	3
	0.6
	164
	34.6
	307
	64.8

	
	1000-1999
	4
	0.9
	165
	37.3
	273
	61.8

	
	2000-4999
	3
	0.7
	128
	30.3
	292
	69.0

	
	5000-9999
	 
	 
	52
	35.1
	96
	64.9

	
	10000-19999
	 
	 
	30
	37.0
	51
	63.0

	
	20000-49999
	 
	 
	6
	30.0
	14
	70.0

	
	50000-99999
	 
	 
	1
	33.3
	2
	66.7

	
	ab 100000
	 
	 
	 
	 
	5
	100.0

	Total
	
	15
	0.6
	889
	36.4
	1541
	63.0


Tabelle 3:
Interkommunale Zusammenarbeit nach Gemeindegrösse (N=2445)

Betrachtet man die durchschnittliche Anzahl Aufgabenbereiche mit interkommunaler Zusammenarbeit, fällt auf, dass kleine Gemeinden (100-2000) in unterdurchschnittlich vielen Bereichen zusammenarbeiten (vgl. Tabelle 4). Dies lässt sich wohl dadurch erklären, dass Gemeinden erst ab einer bestimmten Grösse gewisse Aufgaben erfüllen (z. B. im kulturellen Bereich). 

	Gemeindegrösse
	Durchschnittliche Anzahl Aufgabenbereiche mit IKZ im Jahre 1998



	Bis 100
	9.6

	101-250
	8.5

	251-500
	8.7

	501-1000
	8.1

	1001-2000
	8.7

	2001-5000
	9.5

	5001-10000
	8.8

	10001-25000
	10.0

	Ab 25001
	10.0

	Alle Gemeinden
	8.8


Tabelle 4:
Anzahl Aufgabenbereiche mit IKZ nach Gemeindegrösse (N=2465)

Die Stellung im Finanzausgleich und die Rechnungsabschlüsse der letzten drei Jahre haben wenig Einfluss auf die Veränderungen in der IKZ. 

Die Unterscheidung nach Kantonen zeigt, dass die höchsten Zuwächse in den Kantonen Obwalden, Luzern, St. Gallen, Schwyz, Genf und Appenzell-Innerrhoden mit Werten von über 70% stattgefunden haben. Die 5 Kantone mit den meisten Gemeinden (Bern, Waadt, Tessin, Freiburg und Aargau) liegen ausser dem Kanton Tessin ebenfalls alle über dem Durchschnittswert. Überdurchschnittlich stark zugenommen hat die IKZ vor allem in der Westschweiz, wie Tabelle 5 zeigt.

	Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden in den letzten 5 Jahren



	
	
	abgenommen
	gleichgeblieben
	zugenommen

	
	
	Anz.
	In %
	Anz.
	In %
	Anz.
	In %

	Sprache
	D
	10
	0.7
	552
	36.9
	932
	62.4

	
	F
	2
	0.3
	236
	32
	499
	67.7

	
	I
	3
	1.4
	101
	47.2
	110
	51.4

	Total
	
	15
	0.6
	889
	36.4
	1541
	63.0


Tabelle 5:
IKZ nach Sprachregionen (N=2445)

Für alle Gemeindeaufgaben gibt es Beispiele interkommunaler Zusammenarbeit. Am verbreitetsten ist die Zusammenarbeit aber in Schulfragen, bei der medizinischen Versorgung, bei Abwasserfragen, beim Abfall und dem Zivilschutz mit über 60% der Gemeinden, welche in diesen Bereichen zusammenarbeiten (vgl. Abbildung 1).

Noch sehr wenig verbreitet mit Werten unter 20% ist die IKZ etwa in den verschiedenen Bereichen der allgemeinen Gemeindeverwaltung (Informatik, Rechnungswesen, Einwohnerkontrolle, Kanzlei und beim Personalmanagement), bei gemeindepolizeilichen Aufgaben und der Betreuung von Asylsuchenden.

Interessanterweise befinden sich unter den Aufgaben, bei denen die IKZ noch nicht verbreitet ist, eine grössere Anzahl, in denen die Gemeinden überdurchschnittlich oft an Leistungsgrenzen stossen (z. B. Gemeindeexekutive, Betreuung von Asylsuchenden, Raum und Zonenplanung, gemeindepolizeiliche Aufgaben und die Gemeindeverwaltung).

In den letzten fünf Jahren überdurchschnittlich zugenommen hat die Kooperation bei der Betreuung von Arbeitslosen, dem Zivilschutz, der Feuerwehr und der medizinischen Versorgung. Die markante Zunahme der Arbeitslosigkeit zu Beginn der 90er Jahre und die Kostenexplosion im Gesundheitswesen mögen die Notwendigkeit für IKZ bei der Betreuung von Arbeitslosen und der medizinischen Versorgung aufgezeigt haben. Mit der Feuerwehr und dem Zivilschutz wird neu auch in Bereichen zusammengearbeitet, welche bislang aus den Diskussionen ausgeklammert wurden.
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Abbildung 1:
Häufigkeit der IKZ nach Aufgabenbereich (N=2391)

Die Gemeindeschreiber sind gegenüber IKZ positiv eingestellt und äussern nur wenig Skepsis, wie Abbildung 2 zeigt. Es ist aber auch keine Euphorie festzustellen. Als Vorteile werden unter anderem der Ausbau des Leistungsangebotes und die bessere Qualität der Leistungen genannt.

Die Gemeinden sind sich aber auch bewusst, dass mehr Absprachen mit den beteiligten Gemeinden nötig sind und kooperativ erfüllte Aufgaben tendenziell weniger flexibel an geänderte Verhältnisse angepasst werden können. Zudem glaubt eine Mehrheit nicht daran, dass durch IKZ der Finanzhaushalt entlastet werden kann.
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Abbildung 2:
Argumente für und gegen Kooperationen (N zwischen 1726 und 2241)

4 Gemeindefusionen

4.1 Definition des Begriffs „Gemeindefusion“

Die umfassendste Form der Zusammenarbeit ist die Fusion von zwei oder mehr Gemeinden  (vgl. De Spindler 1998: 134). In Analogie zur Fusion in der Privatwirtschaft kann man unter einer Gemeindefusion den Zusammenschluss von zwei oder mehr Gemeinden zu einer neuen Gemeinde verstehen („Volleingemeindung im weiteren Sinne“) oder die Aufnahme einer Gemeinde durch eine andere im Sinne einer Eingemeindung („Volleingemeindung im engeren Sinne“ oder „Einverleibung“) (vgl. Friederich et al. 1998: 11 und Meyer 1978: 119 f.). Das wesentliche Merkmal für eine Fusion ist die vollständige Aufgabe der Selbständigkeit einer oder mehrerer Gemeinden. 

4.2 Gründe für und gegen Gemeindefusionen

Ausgangspunkt der Fusionsdiskussion sind in der Regel Vermutungen über optimale Gemeindegrössen. In der ökonomischen Literatur wird denn auch gesagt, dass die Einwohnerzahl das entscheidende Kriterium für die Bestimmung einer optimalen Grösse einer Gebietskörperschaft sei: „(...) the relevant factor is population (...)“ (King 1996: 56):

In der schweizerischen Literatur wird öfters auf Berechnungen von Hans Peter Fagagnini aus dem Jahre 1974 verwiesen, der für den Kanton St. Gallen vermutet, dass eine Gemeinde erst ab etwa 3000 Einwohner kostenoptimal geführt werden könne (vgl. Fagagnini 1974:  184). 

In anderen Ländern wird teilweise von deutlich grösseren Mindestgrössen ausgegangen. So erachten beispielsweise die Deutschen Nassmacher und Nassmacher eine Mindest​grös​se von zwischen 5000 und 50000 Einwohnern als ideal (vgl. 1979: 14). In den USA wird teilweise sogar von einer sinnvollen Mindestgrösse von 20000 bis 40000 Einwohnern gesprochen (vgl. Frenkel 1980: 8). 

Die sehr unterschiedlichen Empfehlungen für Mindestgrössen in den einzelnen Ländern führt Frenkel zu einem kritischen Urteil: „(...) I think, that territorial reorganization plans show a considerable variety of minima, optima and maxima. Some of the variety may presumably be attributed to different structural and territorial variables. Yet I doubt whether this alone can explain such differences.“ (Frenkel 1980: 12).

Sind die vorgeschlagenen Gemeindegrössen sehr unterschiedlich, so werden bei Gemeindezusammenlegungen doch ähnliche Argumente angeführt (vgl. dazu etwa Frenkel 1980: 12 ff., Dafflon 1998: 139 ff., Council of Europe 1995: 31 ff. und Keating 1995: 117 ff.):

· Effizienzargumente: Bei welcher Gemeindegrösse können benötigte Dienstleistungen in gewünschter Qualität zu den günstigsten Kosten erstellt werden?

· Demokratieargumente: Welche Struktur schafft die Grundlage für eine bestmögliche Steuerung der Exekutive und Verwaltung durch die Bürger?

· Verteilungsargumente: Welche Struktur ermöglicht die bestmögliche Verteilung von Dienstleistungen und Steuerlasten innerhalb eines Staates? 

· Entwicklungsargumente: In welchen Strukturen ist Wirtschaftswachstum möglich? 

Nachfolgend sollen diese Argumente erläutert werden. Es gibt dabei zwischen den einzelnen Kategorien Überschneidungen:

Effizienzargumente:

· Von den Zusammenlegungen wird erwartet, dass sie die Effektivität und Effizienz der Aufgabenerfüllung steigern: Die Qualität der Dienstleistungen werde höher und die Kosten könnten gesenkt werden. Nicht die staatlichen Leistungen an sich seien in Frage zu stellen, sondern die Strukturen.

· Die Qualität werde höher, weil grössere Gemeinden Leistungen anbieten könnten, welche die Leistungsgrenzen der bisherigen kleinen Gemeinden überschreiten (z. B. im Kulturbereich). Zudem werde die Aufgabenerfüllung professioneller („Mehr, besser, billiger“).

· Eine Fusion senke die Kosten, da kleine Gemeinden Skalenerträge nicht optimal ausnutzen könnten. Alle Stellen würden beispielsweise durch je eine Person besetzt, die nicht ausgelastet sei. Durch eine Fusion könnten mittelfristig Schulden abgebaut und auch die Steuern gesenkt werden.

Demokratieargumente:

· Da kleine Gemeinden tendenziell Mühe haben, ihre politischen Ämter zu besetzen, könnten die Auswahlmöglichkeiten verbessert werden. Zudem werde die Attraktivität der Ämter steigen.

· Die Gemeindeaufteilung entspreche nicht mehr der Lebensrealität. Man wohne beispielsweise in der Agglomerationsgemeinde, arbeite aber in der Zentrumsgemeinde.

· Als Argument wird teilweise auch die Responsivität vorgebracht. Darunter versteht man die Fähigkeit einer Gemeinde, auf die Anliegen und Bedürfnisse der Bevölkerung unmittelbar eingehen zu können. Es wird davon ausgegangen, dass grössere Gemeinden über professioneller ausgebildetes Personal verfügen und auch effektivere und effizientere Entscheidwege haben. Zudem könne eine grössere Gemeinde mehr Ressourcen einsetzen, um auf die Anliegen der Stimmberechtigten zu reagieren.

Gassmann vermutet bei abnehmender Gemeindegrösse: „Für kommunalpolitische Akteure kann dann eine eher unspezifische Bereitstellung öffentlicher Güter – etwa in Form sichtbarer Prestigeobjekte – bei einer schlecht informierten Wählerschaft durchaus rational sein.“ (Gassmann 1993: 238). Als Gründe sieht er, dass es tendenziell eine Honorationenschicht gebe und keine richtigen Parteien mehr. Die Wähler würden dann nur nach wenigen Gesichtspunkten ihre Stimme abgeben und seien durch Uninformiertheit von der Politik abgekoppelt.

Verteilungsargumente:

· Durch eine Zusammenlegung zweier oder mehrerer Gemeinden soll die Abhängigkeit von der übergeordneten Staatsebene verringert und die Gemeindeautonomie ausgebaut werden. Gegenüber dem Kanton habe man zudem mehr Gewicht bei Verhandlungen.

· Der Kanton habe höhere Ausgaben, weil er viele finanzschwache Gemeinden im Finanzausgleich unterstützen und auch viele kleine Gemeinden beraten müsse. Es sei für den Kanton nicht möglich, mehr Aufgaben an die Gemeinden zu übertragen, weil auf die kleinen Gemeinden Rücksicht genommen werden müsse.

Entwicklungsargumente:

· Durch eine Zusammenlegung gewinne die Gemeinde an mehr Attraktivität und verbessere ihre Wettbewerbsposition, z. B. durch neuerschlossenes Bauland und eine professionellere Verwaltung.

Zudem wird auch gesagt, dass wenn bereits intensiv interkommunale Zusammenarbeit praktiziert werde, der Zusammenschluss ein logischer Schritt sei.

Die Vorbehalte gegenüber Gemeindefusionen sind ebenfalls gross (vgl. dazu etwa Arn 1999: 241 ff., De Spindler 1998: 270 f., Frenkel 1999: 103 und Frenkel 1980: 1 ff.). Die Kontra-Argumente konzentrieren sich dabei auf Effizienz-, Demokratie- und Verteilungsüberlegungen:

Effizienzargumente:

· Neben „Economies of scale“ gebe es auch „Diseconomies of scale“. Studien zeigten, dass nach einer Fusion in der Regel kein Personal abgebaut werde. Zudem seien die Personalkosten in grösseren Gemeinden höher als in kleinen Gemeinden, da das Personal nun mehr Verantwortung trage und auch entsprechend höhere Löhne erhalte. Die Bürokratie nehme tendenziell zu (Stabsstellen werden geschaffen usw.). Freiwilligenarbeit werde vermehrt durch festangestelltes Personal erledigt. Die Komplexität der Aufgabenerfüllung und auch der Informations- und Koordinationsaufwand nehmen zu.

· Die Public Choice-Theorie geht davon aus, dass es für jede Aufgabe eine optimale Gebietsgrösse gibt. Durch den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden werde dieses Prinzip nicht umgesetzt, da für eine Schule vielleicht sinnvollerweise zwei Gemeinden zusammenarbeiten sollten, aber für ein Spital deren zehn. Eine Fusion berücksichtige diese unterschiedlichen Optima nicht.

· Fusionierte Gemeinden passten ihren Leistungsstandard in der Regel an das Niveau derjenigen Gemeinde an, die zuvor den höchsten Standard hatte. 

· Es wird auch gesagt, dass „je kleiner eine Gemeinde ist, desto geringer ist der Pro-Kopf-Aufwand“ (Arn 1999: 244). Die Verhältnisse in kleineren Gemeinden seien überschaubarer und die Probleme weniger komplex als in grösseren. Viele Probleme könnten zudem rasch und unbürokratisch erledigt werden. Zudem werden die Leistungen nicht mit dem gleichen Perfektionsgrad erbracht, wie dies in grösseren Gemeinden der Fall sei. Da die kleinen Gemeinden tendenziell finanzschwach seien, müssten sie einfacher leben. 

· Professionalität sei nicht abhängig von der Gemeindegrösse, sondern vom Engagement und dem Ausbildungsstand des Personals.

Demokratieargumente:

· Zudem sei die politische Beteiligung der Bevölkerung in kleineren Gemeinden höher als in grösseren und das Zugehörigkeitsgefühl ebenfalls. Eine Univox-Befragung zeigt tatsächlich, dass die Identifikation mit der Gemeinde im Vergleich zum Kanton und Bund am höchsten ist (vgl. GfS 1997).

· Die Bestimmung einer allgemein gültigen optimalen Gemeindegrösse sei nur schwer möglich, da Fusionsentscheide eine Frage der Gewichtung unterschiedlicher Anforderungen an eine Gemeinde seien. Es handle sich um einen politischen Entscheid. Die Anzahl Einwohner sei dabei nur ein Kriterium unter vielen (vgl. Friederich et al. 1998: 26). 

Verteilungsargumente:

· Die finanzielle Entlastung des Kantons ist in den Augen einiger Autoren eine Fiktion, da zwei finanzschwache Gemeinden weiterhin finanzschwach bleiben. Zudem werde die Beratungsintensität tendenziell nicht abnehmen, da grössere Gemeinden zwar weniger Fragen durch die kantonalen Experten beantworten liessen, dafür um so komplexere. 

4.3 Gemeindefusionen in der Schweiz

Die Zahl der Schweizer Gemeinden hat in den letzten 150 Jahren lediglich um knapp 10 Prozent abgenommen (von 3204 Gemeinden im Jahre 1848 auf 3101 im Jahre 1950 und 2903 Gemeinden 1999). Gemeindefusionen haben in der Schweiz keine Tradition (vgl. Ladner 1991: 45 ff.). Nie ist es zu Gemeindereorganisationen im grösseren Stile wie in den bereits erwähnten nordeuropäischen Ländern gekommen (vgl. Abschnitt 2). 

Gründe mögen sein, dass die Gemeinden in der Schweiz eine grosse politische Bedeutung haben. Zudem sind sie verhältnismässig autonom und für einen grossen Teil von Aufgaben zuständig. Die kantonalen Rechtssprechungen verlangsamen den Prozess ebenfalls, weil sie teilweise den komplizierten Weg über eine Verfassungsänderung verlangen. Ein weiteres Hin​dernis ist eher finanzieller Art: Eine reiche Gemeinde wird sich wohl nicht ohne weiteres mit einer ärmeren zusammenschliessen. Auch Motive lokalpolitischer und sozialer Art (Rivalitäten, Grenzstreitigkeiten usw.) können ein Grund für die Konstanz des Gemeindebestandes sein.

In 12 Kantonen sind seit 1950 Fusionen durchgeführt worden. Die grössten Veränderungen gab es im Kanton Thurgau mit einer Reduktion um 120 Gemeinden und dem Kanton Freiburg mit 39 Gemeinden.

4.3.1 Einschätzung durch die Kantone

15 Kantone gaben in der Kantonsbefragung anfangs 1998 an, dass sie sich zur Zeit mit der Zusammenlegung von Gemeinden mehr oder weniger intensiv auseinandersetzen (vgl. Abbildung 3).
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Abbildung 3:
Gewicht, das Kantone Fusionen beimessen (N=25)

In 4 Kantonen misst der Kanton den Fusionen sehr grosses Gewicht bei, in 6 weiteren ist grosses Interesse vorhanden und in 7 wenig. Gar kein Gewicht wird Fusionen in 8 Kantonen zugeordnet. Der Kanton Luzern will beispielsweise die Zahl der Gemeinden auf die Hälfte reduzieren und Kooperationen fördern (vgl. Moos 1998: 66 ff.). Der Kanton Tessin ist daran, die Zahl der Gemeinden von 245 auf 86 Einheiten zu verringern (vgl. Cantone del Ticino 1998).

Diskutiert werden Fusionen in jüngster Zeit nicht nur im Zusammenhang mit Gemeinden, sondern auch Kantonsfusionen stehen zur Debatte, wobei die Vorschläge noch keine breite Diskussion in der Bevölkerung ausgelöst haben (vgl. etwa Schuler et al. 1999: 92 ff. und Kriesi 1998: 237).

10 Kantone können durch einen zwangsweisen Beschluss Gemeinden fusionieren. In den übrigen 16 Kantonen sind den kantonalen Behörden bei Fusionen die Hände gebunden: Die Gemeinden müssen einer Fusion ebenfalls zustimmen. 

Die Anzahl der Gemeinden in einem Kanton hat Einfluss auf die Diskussion um Gemeindefusionen. Der Kanton ist bei vielen Gemeinden auf seinem Hoheitsgebiet vermehrt an Fusionen interessiert. Wenn der Kanton den Eindruck hat, dass die Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben tendenziell an Leistungsgrenzen stossen, ergreift er ebenfalls überdurchschnittlich oft die Initiative für Gemeindefusionen (vgl. Tabelle 6). 

Das gleiche trifft auf Kantone zu, in denen überdurchschnittlich viele Gemeinden in den letzten drei Jahren (1994-1996) mit einem Defizit abgeschlossen haben. Zudem sehen vor allem grössere Schweizer Kantone einen Bedarf für Gemeindefusionen und solche, in denen die Gemeindeausgaben im Verhältnis zu den Gemeinde- und Kantonsausgaben hoch sind.

Erstaunlich ist hingegen, dass kleine Gemeinden statistisch gesehen keinen Grund für vermehrtes Fusionsinteresse der Kantone darstellen.

	Finanz- und Strukturkennzahlen der einzelnen Kantone
	Zusammenhang mit der Reformaktivität

„Zusammenschluss Gemeinden“ (Lambda)



	Grösse des Kantons

· Einwohner im Kanton
	0,40 *

	Gemeindestruktur im Kanton

· Anzahl Gemeinden im Kanton

· Einwohnerzahl pro Gemeinde (Median)
	0,53 **

0,27

	Finanzielle Situation der Kantone und Gemeinden

· Prozentsatz der Gemeinden mit Defizit in den vergangenen drei Jahren

· Finanzkraft 1996/97 des Kantons

· Anteil der Gemeindeausgaben im Verhältnis zu den Kantons- und Gemeindeausgaben
	0,43 *

0,20

0,40 *

	Vollzugsprobleme der Gemeinden

· Schwierigkeiten der Gemeinden bei der Erfüllung von Aufgaben aus Sicht des Kantons

**:   starker Zusammenhang (Lambda ab 0,5)

*:     schwacher Zusammenhang (Lambda ab 0,3)
	0,31 *




Tabelle 6:
Zusammenhang zwischen Finanz- und Strukturkennzahlen und dem beabsichtigten Zusammenschluss von Gemeinden (N=24)

4.3.2 Einschätzung durch die Gemeinden

Auch in den Gemeinden selber sind Diskussionen über Gemeindefusionen kein Tabu, wie die Gemeindebefragung Ende 1998 zeigt: 18,2% aller Gemeinden haben bereits über einen Zusammenschluss mit einer oder mehreren Nachbargemeinden diskutiert (vgl. Tabelle 8). Dabei fällt auf, dass es sich mehrheitlich um kleinere Gemeinden handelt (weniger als 1000 Einwohner). Überdurchschnittlich interessiert zeigen sich zudem die grossen Gemeinden mit mehr als 25000 Einwohnern.

	Wurde konkret über einen Zusammenschluss diskutiert?



	
	
	ja

	
	
	Anz.
	In %

	Einwohnerzahl
	Bis 100
	36
	29.0

	
	101-250
	71
	23.4

	
	251-500
	88
	21.3

	
	501-1000
	86
	18.1

	
	1001-2000
	70
	16.0

	
	2001-5000
	62
	14.7

	
	5001-10000
	17
	11.6

	
	10001-25000
	8
	9.2

	
	Ab 25001
	4
	19.0

	Total
	
	442
	18.2


Tabelle 7:
Fusionsdiskussion nach Gemeindegrösse (N=2432)

Konkrete Fusionsabsichten haben 7,9% aller Schweizer Gemeinden (vgl. Tabelle 8). Es handelt sich dabei überdurchschnittlich oft um Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern und Städte ab 25000 Einwohnern.

	Bestehen konkrete Fusionspläne/-absichten?



	
	
	ja

	
	
	Anz.
	In %

	Einwohnerzahl
	Bis 100
	25
	20.5

	
	101-250
	32
	10.7

	
	251-500
	39
	9.6

	
	501-1000
	32
	6.8

	
	1001-2000
	29
	6.6

	
	2001-5000
	20
	4.8

	
	5001-10000
	8
	5.5

	
	10001-25000
	3
	3.4

	
	Ab 25001
	2
	9.5

	Total
	
	190
	7.9


Tabelle 8:
Konkrete Fusionspläne nach Gemeindegrösse (N=2412)

Die Gemeinden, welche die Möglichkeit einer Fusion diskutiert haben oder bereits konkrete Fusionspläne verfolgen, stehen finanziell weniger gut da als der schweizerische Durchschnitt. 

Eine Tabelle soll dies beispielhaft verdeutlichen: Gemeinden mit konkreten Fusionsplänen haben in den vergangenen drei Jahren (1995-1997) öfters mit einem Aufwandüberschuss abgeschlossen als die Vergleichsgemeinden (vgl. Tabelle 9). 

	Bestehen konkrete Fusionspläne/-absichten?



	
	
	ja

	
	
	Anz.
	In %

	Rechnungsabschlüsse in den letzten drei Jahren 
	Aufwand​überschuss
	82
	10.9

	
	Ausgeglichen
	55
	8.1

	
	Ertragsüberschuss
	49
	5.3

	Total
	
	186
	7.9


Tabelle 9:
Konkrete Fusionspläne nach Rechnungsabschluss (N=2356)

Am meisten Fusionsprojekte gibt es im Kanton Tessin: 85 Gemeinden befinden sich in der Planungsphase (43,4% aller antwortenden Tessiner Gemeinden). Auch der Kanton Freiburg zeigt sich fusionsfreudig (36 Gemeinden).  Es sind beides Kantone, in denen von Seiten der kantonalen Regierung die Zusammenlegung von Gemeinden intensiv durch kantonale Projekte gefördert wird. Die politische Absichtserklärung der Kantone wird dabei durch gesetzliche Grundlagen und materielle Fu​sions​anreize unterstrichen.

Vereinzelte Fusionsprojekte gibt es in 14 weiteren Kantonen. Es fällt auf, dass in Kantonen mit vielen Gemeinden nicht unbedingt ein ausgeprägter Fusionseifer zu beobachten ist. 

Der Anstoss für Fusionsdiskussionen und geplante oder schon realisierte Projekte kommt etwa gleich häufig vom Kanton wie von der Gemeindeexekutive (Gemeinderat, Gemeindepräsident) (vgl. Tabelle 10).

In den Gemeinden ab 10000 Einwohnern ergreifen zudem die Parteien, Legislativmitglieder und auch die Verwaltung überdurchschnittlich oft die Initiative für solche Projekte. Dies ist nicht erstaunlich, denn Parlamente und Parteien sind in der Regel eher in grösseren Gemeinden anzutreffen. 

	
	Gemeindegrösse



	
	Bis 10000 in %
	Ab 10001 in %

	Gemeindepräsident/in 
	35,5
	36,4

	Legislativmitglied(er) 
	3,9
	18,2

	Exekutivmitglied(ern) 
	40,8
	45,5

	Gemeindeschreiber/in 
	16,0
	13,6

	Verwaltung 
	10,5
	4,5

	Engagierte (nicht organisierte) Bürger 
	12,9
	18,2

	Verband 
	2,7
	0,0

	Partei(en) 
	4,9
	22,7

	Kanton 
	37,1
	22,7

	Medien 
	3,5 
	4,5

	Wissenschafter 
	0,4
	4,5

	Externe Berater 
	2,1
	0,0


Tabelle 10:
Initianten von Fusionsdiskussionen und –projekten (N=534, Mehrfachnennungen waren möglich)



Alle Gemeinden wurden gefragt, ob für die Exekutive, Verwaltung oder die Bevölkerung ein Zusammenschluss mit einer oder mehreren Nachbargemeinden am ehesten vorstellbar sei (auch Gemeinden, welche kein Projekt planen).

Die Gemeindeschreiber glauben, dass die Verwaltung Territorialreformen gegenüber am aufgeschlossensten sei. Die italienisch- und französischsprachigen Gemeinden zeigen hier überdurchschnittliche Werte. Auch den Exekutiven wird eine gewisse Reformfreudigkeit zugeschrieben.  

Kritisch eingestellt sei hingegen die Bevölkerung. Nur 4,7% der antwortenden Gemeindeschreiber glauben etwa, dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich eine Fusion gut vorstellen könnten. Die Einschätzung ist bei den deutschsprachigen Gemeindeschreibern am skeptischsten. In den französisch- und italienischsprachigen Gemeinden glauben doppelt so viele Gemeindeschreiber, dass die Bevölkerung Fusionen unterstützen würde. 

Die Aussage der Gemeindeschreiber mag zwar tendenziell richtig sein, verschiedene Befragungen und auch diverse erfolgreich durchgeführte Fusionsprojekte zeigen aber, dass die Bevölkerung Fusionen gegenüber nicht a priori so kritisch gegenüber eingestellt ist wie dies die Verwaltung vermutet.

Alle Gemeinden wurden befragt, welche Gründe ihrer Meinung nach für eine Fusion sprechen und welche dagegen. 

Als Pro-Argumente wurden vor allem unternehmerische Überlegungen angeführt (vgl. Tabelle 11): Die Gemeindeschreiber glauben an eine professionellere, billigere und qualitativ bessere Leistungserstellung. Zudem könne gegenüber dem Kanton mehr Gewicht geltend gemacht werden. Ein weiterer Grund ist in den Augen der Gemeindeschreiber die Schwierigkeit vor allem von kleineren Gemeinden Nachfolger für politische Ämter zu finden.

An eine Senkung des Steuerfusses glauben nur wenige und auch das Argument des Standortvorteils ist eher nebensächlich. Interessanterweise wird auch die schon bislang praktizierte Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden nur relativ selten als Pro-Argument für Gemeindefusionen angeführt. 


-
Möglichkeit zur Professionalisierung

51,3%


-
Senkung der Kosten

48,6%


-
Schwierigkeiten, Kandidaten für politische Ämter zu finden

38,5%


-
mehr Gewicht gegenüber dem Kanton 

38,4%


-
Qualitätssteigerung der angebotenen Leistungen

36,0%


-
mengenmässige Steigerung der angebotenen Leistungen

29,3%


-
Überforderung bei der Erbringung gewisser Leistungen

23,9%


-
Koordination wird vereinfacht

23,6%


-
Zusammenarbeit wird jetzt schon intensiv praktiziert

19,5%


-
Zusammenarbeit mit dem Kanton wird besser

13,5%


-
Gemeindeaufteilung entspricht nicht mehr der Lebensrealität

13,0%


-
Standort-/Wettbewerbsvorteile

11,8%


-
Steuerfuss wird sinken

10,3%


-
andere

2,0%


-
keine

15,6%

Tabelle 11:
Pro-Argumente für Fusionen (N=2301)

Gegen eine Fusion sprechen nach Ansicht der Gemeindeschreiber vor allem Gründe der Verbundenheit mit der Gemeinde (Tabelle 12). Es sei zu befürchten, dass die Bürgernähe und die Identifikation mit der Gemeinde verloren gehe. Zudem verliere die Gemeinde als Kernzelle der Demokratie an Bedeutung. 

Die Gemeindeschreiber geben sich zudem überzeugt, dass die bisherigen Formen der Zusammenarbeit genügen.  


-
Bürgernähe geht verloren

71,9%


-
Identifikation mit der Gemeinde geht verloren

60,2%


-
Gemeinde als Kernzelle der Demokratie verliert an Bedeutung

58,1%


-
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden genügt

55,0%


-
kaum Sparpotential ersichtlich

37,4%


-
Veränderung der politischen Kräfteverhältnisse

36,5%


-
jetzige Gemeindeeinwohner werden in die Minderheit versetzt

36,2%


-
„historische“ Grenzen können nicht abgebaut werden

26,2%


-
teilweise Abkehr vom Milizsystem wird notwendig

22,6%


-
Steuerfuss wird steigen

19,4%


-
Örtlichkeiten machen einen Zusammenschluss sinnlos

16,7%


-
starker Anstieg des Verwaltungsaufwands

15,7%


-
keine Leistungssteigerung möglich

13,6%


-
andere

2,1%


-
keine

3,6%
Tabelle 12:
Contra-Argumente gegen Fusionen (N=2340)

5 Zusammenhang zwischen IKZ und Fusionen

Zu interessanten Ergebnissen führt die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der bisher praktizierten interkommunalen Zusammenarbeit und der Einstellung gegenüber Fusionen. 

Sowohl bei der Frage, ob schon über einen Zusammenschluss mit anderen Gemeinden diskutiert wurde, als auch bei der weitergehenden Frage, ob konkrete Fusionspläne bestehen, zeigen sich Gemeinden reformfreudiger, welche schon jetzt überdurchschnittlich intensiv mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten. Tabelle 13 zeigt beispielhaft den Zusammenhang zwischen der Intensität der Zusammenarbeit und Fusionsdiskussionen.

	Wurde konkret über einen Zusammenschluss diskutiert?



	
	
	ja
	

	
	
	Anz.
	In %

	Intensität der Zusammenarbeit

(Anzahl Bereiche)
	Bis 5
	89
	14.4

	
	6-10
	168
	15.6

	
	11-15
	132
	23.9

	
	16-20
	34
	33.0

	
	21-25
	9
	27.3

	
	Ab 26
	10
	21.7

	Total
	
	442
	18.2


Tabelle 13:
Zusammenhang zwischen Fusionsdiskussionen und der Intensität der interkommunalen Zusammenarbeit (N=2432)

Nur geringen Einfluss auf Fusionsdiskussionen hat die Einführung von NPM. Sowohl bei Gemeinden, die bereits erste Gehversuche mit NPM unternommen haben, als auch bei Gemeinden, die Reformen in diesem Bereich planen, verläuft dies unabhängig von Fusionsvorhaben. Interne Managementreformen und Territorialreformen scheinen in keinem ursächlichen Zusammenhang zu liegen.

Gemeinden, die in den vergangenen fünf Jahren die Kooperation mit anderen Gemeinden ausgebaut haben, messen der IKZ in zehn Jahren einen grösseren Stellenwert bei als die Vergleichsgemeinden. Es lässt sich vermuten, dass in der Vergangenheit innovative Gemeinden auch in der Zukunft reformfreudig bleiben wollen.

Das Gleiche lässt sich über Gemeinden sagen, welche schon über Fusionen nachgedacht haben. Sie messen Fusionen in zehn Jahren einen grösseren Stellenwert bei (vgl. Tabelle 14).

	Stellenwert in 10 Jahren: Zusammenlegung/Fusion von Gemeinden



	
	
	grosses oder sehr grosses Gewicht

	
	
	Anz.
	In %

	Wurde konkret über einen Zusammenschluss diskutiert
	Nein
	252
	14.7

	
	Ja
	182
	45.2

	Total
	
	440
	20.8


Tabelle 14: 
Zusammenhang zwischen Diskussion über Fusion und vermutetem zukünftigen Trend (N=2117)

Die Schweizer Gemeinden glauben, dass in Zukunft Kooperationen mit anderen Gemeinden (Mittelwert: 3,7 auf einer Skala von 1 bis 5) einen höheren Stellenwert haben werden als Fusionen (Mittelwert: 2,3) und Kooperationen mit Privaten (Mittelwert: 2,4). 

Dem Abbau von Leistungen wird für die Zukunft nur ein unterdurchschnittlicher Stellenwert beigemessen (Mittelwert: 2,4). Die Gemeindeschreiber zeigen sich dagegen eher überzeugt, dass neue Aufgaben auf die Gemeinden zukommen werden (Mittelwert: 2,8) (vgl. Abbildung 4).
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Abbildung 4:
Zukünftiger vermuteter Stellenwert verschiedener Formen der Aufgabenerfüllung (N zwischen 1811 und 2277)

6 Ansätze für ein systematisches Kooperations- und Fusionsmanagement

Ein Ziel der Kooperations- und Fusionsforschung ist das Entwickeln von konkreten Gestaltungsempfehlungen für die Gemeindeexekutive. Die bisherigen Ausführungen zeigten Argumentationen für und gegen Kooperationen und Fusionen sowie den aktuellen Stand der Diskussion. Handlungsempfehlungen und Aussagen über die zu erwartenden Auswirkungen können mit den erhobenen Daten und der bisher publizierten Literatur nicht gemacht werden. Hier besteht eine Forschungslücke.

Die Kritik an den durchgeführten Evaluationsversuchen fällt bei verschiedenen Autoren scharf aus. Bemängelt wird die oft mangelnde theoretische Fundierung sowie bei empirischen Arbeiten der fehlende systematische Vergleich zwischen Reformzielen (t=0) und konkreten Ergebnissen (t=1). Frenkel gelangt etwa zum vernichtenden Urteil: „All territorial goals – autonomy, efficiency, and integrative capacity – have now been found to be of little validity if compared with actual performance or theoretical deduction.“ (Frenkel 1980: 31). Friederich, Arn und Wichtermann meinen zur Fusionsdiskussion: „Inwieweit wirklich verlässliche, wissenschaftlich erhärtete allgemeine Aussagen zum wirtschaftlichen Nutzen von Gemeindefusionen gemacht werden können, steht auf einem anderen Blatt.“ (Friederich et al. 1998: 33 ff.). 

Im letzten Abschnitt soll ein erster Versuch unternommen werden, das Gestaltungsproblem zu systematisieren: Ein Bezugsrahmen hilft, die einzelnen Grössen darzustellen und die Zusammenhänge zu verdeutlichen (vgl. Abbildung 5). 

Die gemeindeexternen und gemeindeinternen Bedingungsgrössen bilden die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Exekutive agieren kann. Obwohl die Gestaltungs​möglichkei​ten und Freiheitsgrade einer Gemeinde sehr vielfältig sind, gibt es Einschränkungen, welche kurzfristig nicht geändert werden können. 

Mittelbar verändert die Gemeindeführung durch ihr Handeln die Strategien der Gemeinde, die Kernprozesse, die Strukturen und die Kultur (mittelbare Aktionsparameter). Diese Veränderungen werden unter anderem durch den Entscheid über die Kooperationsform bzw. Fusion in Gang gesetzt. 

Das Ziel jeder gewählten Strategie ist eine effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Die möglichen Formen können auf einem Kontinuum mit den Dimensionen Markt (Einkauf der Leistung) und Hierarchie (mit den Möglichkeiten der Eigenerstellung oder der Fusion) als Pole und Kooperationen als Zwischenform dargestellt werden (vgl. Fuest 1998: 105 ff.). 
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Abbildung 5: Der konzeptionelle Bezugsrahmen

Zur Gestaltung der Kooperationsform bzw. Fusion kann die Gemeindeführung konkrete Parameter verändern, auch unmittelbare Aktionsparameter genannt. Sie bilden die möglichen Freiheitsgrade. 

Effektivitäts- und Effizienzindikatoren unterstützen den Entscheidungsprozess. Sie dienen der Evaluation, ob eine Kooperationsform bzw. Fusion geeignet ist, die Aufgabe effektiv und effizient zu erfüllen (vgl. etwa Haldemann 1997: 80 ff.). 

Auf die Aktionsparameter, welche die Exekutive in der Regel unmittelbar verändern kann, um die Kooperation bzw. Fusion zu gestalten, soll abschliessend vertieft eingegangen werden: 

· Das Angebot und der Umfang der Leistung (WAS)

Die Gemeinde muss die kommunale Aufgabe festlegen, die gemeinsam mit einer oder mehreren anderen Gemeinden erbracht werden soll. Es kann sich dabei um eine einzelne Aufgabe handeln, mehrere Aufgaben oder alle Aufgaben im Falle einer Fusion. 

· Träger der Leistung (WER)

Die Gemeinde muss die Zuständigkeiten auf der vertikalen Ebene zwischen Kanton und Gemeinden als auch horizontal zwischen den betroffenen Gemeinden abklären. Zudem ist zusammen mit dem Kanton die Abgrenzung zwischen Rechtssetzung, Finanzierung und Vollzug zu thematisieren (Entflechtung, vertikaler Finanzausgleich). Betriebswirtschaftlich ausgedrückt geht es darum, eine Kongruenz zwischen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung zu schaffen („Wer zahlt, befiehlt“). 

Auf der Ebene zwischen den Gemeinden ist sowohl eine Erbringung der Leistung durch eine einzelne Gemeinde (“Sitzgemeindemodell“), gemeinsam durch mehrere Gemeinden („gemeinsame Aufgabenerfüllung im engeren Sinne“) oder durch eine juristische Person möglich. Diskutiert werden kann zudem das Outsourcing respektive die Erbringung von Leistungen durch Private im Auftragsverhältnis (vgl. Abschnitt 3.1).
· Ort der Erbringung der Leistung (WO)

Eng mit den Trägern der Aufgabe verknüpft ist die räumliche Komponente. Im Zeitalter der zunehmenden Mobilität, neuer Informationstechnologien und steigender Interdependenzen ist es bei gewissen Aufgaben nicht mehr zwingend, dass die Leistungserbringung in der Gemeinde selber erfolgen muss. 

Funktionale Erfordernisse können dabei in Konflikt treten mit historisch-politischen Gegebenheiten. So können sich je nach kommunaler Aufgabe unterschiedliche ideale Räume anbieten. Frey sieht beispielsweise in FOCJ (Functional overlapping competing jurisdictions) eine effiziente Form der Leistungserbringung: Für jede Aufgabe wird eine grös​senoptimale Verwaltungseinheit gebildet. Ein Bürger ist dann Mitglied verschiedener Verwaltungseinheiten, die jeweils nur eine Aufgabe erfüllen und zudem zueinander in Konkurrenz stehen (vgl. Frey 1997: 11 ff. und De Spindler 1999: 27 ff.). 

· Art und Weise der Leistungserbringung (WIE)

Eine zentrale Fragestellung betrifft die Art und Weise der Leistungserstellung, wie sie beispielsweise im Rahmen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung diskutiert wird (vgl. Schedler 1995: 127 ff.). 

· Finanzierung und Kosten der Leistung (WIEVIEL /WOMIT)

Es ist zu thematisieren, wie die Umsetzungskosten und die erbrachten Leistungen durch die betroffenen Partner finanziert werden (Investitions- und Betriebskosten). Es können dabei sowohl materielle als auch immaterielle Kosten anfallen. Werden die Mittel nicht durch vertraglich erbrachte Leistungen der Benützer oder durch Erhebung von Kausalabgaben beim Verursacher beschafft, bleibt neben der Subventionierung durch das übergeordnete Staatswesen nur die Abwälzung der Kosten auf die beteiligten Gemeinden (vgl. Arn/Friederich 1994: 90). 

· Rechtliche und staatspolitische Gestaltung (WARUM)

Bei der Gestaltung einer Kooperation und Fusion sind rechtliche und staatspolitische Überlegungen zu berücksichtigen. 

Jede Kooperationsform und insbesondere eine Fusion haben Auswirkungen auf die politischen Verhältnisse in einer Gemeinde. In einer ersten Phase stellt sich die Frage der politischen Planbarkeit, d. h. wie die Bedürfnisse und vor allem die zu erwartenden Reaktionen der Betroffenen möglichst frühzeitig in den Planungsprozess integriert werden können. Es geht darum, die Legitimation staatlichen Handelns zu thematisieren: Welche Rolle und Funktion hat die Stimmbürgerschaft gegenüber der Exekutive und Verwaltung? Eine Fusion kann beispielsweise kurzfristig die demokratischen Rechte der Stimmberechtigten einschränken, da Entscheide nun zusammen mit der anderen fusionierten Gemeinde getroffen werden. Andererseits mag der Handlungsspielraum mittelfristig wachsen, da die Gemeinde über Vorlagen mit grösserer Tragweite beschliesst.

Die Rolle des Rechts ist ebenfalls kritisch zu hinterfragen. Wie weit kann mit den klassischen Rechtsregeln basierend auf Konditionalprogrammen (Wenn-dann-Bestimmungen) die Erfüllung von Gemeindeaufgaben noch gesteuert werden? Braucht es nicht vielmehr an Zielen orientierte Finalprogramme respektive Relationalprogramme, die auch Rückkoppelungseffekte aufnehmen? Zudem muss geprüft werden, ob nicht gerade eine allzu dichte Normierung das Legalitätsprinzip und damit die rechtsgleiche Behandlung vergleichbarer Sachverhalte unterläuft  (vgl.  Friederich/Wichtermann 1997: 28 ff.).
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� 	In den Jahren 1995–1997 schlossen 32% aller Schweizer Gemeinden mit einem Defizit ab. Ein Vergleich der Rechnungsabschlüsse von 1995-1997 und 1991-1993 zeigt, dass knapp die Hälfte aller Gemeinden, welche ihre Rechnung bereits zwischen 1991 und 1993 mit einem Aufwandüberschuss abschlossen, dies auch in den Jahren 1995-1997 taten. Es ist zu vermuten, dass es in der Schweiz neben finanzkräftigen strukturschwache Gemeinden gibt.


� 	Internationale Darstellungen finden sich etwa bei Marcou 1995: 141 ff. für Frankreich und Piazzi 1995: 159 ff. für Italien.
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1: Stimme völlig zu

Lehne völlig ab: 5

Mehr Absprachen mit beteiligten Gemeinden nötig 



Weniger flexible Anpassung an geänderte Verhältnisse 



Leistungsangebot kann ausgebaut werden 



Qualität der Leistungen nimmt zu 



Bürger zahlen höhere direkte Gebühren 



Einfluss von Interessengruppen nimmt zu



Weniger Absprachen mit Kanton nötig 



Gemeindehaushalt wird entlastet 



Zusammenarbeitsformen mit Gesetzen schlecht vereinbar



Einfluss der Exekutive nimmt zu 



Rechtssicherheit nimmt ab 



Einfluss des Parlaments/der Stimmberechtigten nimmt zu 
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Diagramm2

		Kooperation mit anderen Gemeinden

		verstärkte Zusammenarbeit mit Kanton

		Übernahme neuer Aufgaben

		Leistungsabbau

		Kooperation mit Privaten

		Fusion von Gemeinden



Schweiz

1: kein Gewicht   -   5: sehr grosses Gewicht

3.6556873079

2.8561840844

2.7598012148

2.4158094207

2.3530941238

2.2544434051



Tabelle1

						Stellenwert in 10 Jahren: Kooperation mit anderen Gemeinden (25b)

						kein Gewicht				sehr grosses Gewicht

						Anzahl		Zeilen%		Anzahl		Zeilen%

		Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden in den letzten 5 Jahren (f23a)		abgenommen

				gleichgeblieben		56.0		52.3		51.0		47.7

		Gesamt		zugenommen		82.0		34.0		159.0		66.0

						138.0		39.7		210.0		60.3

						Stellenwert in 10 Jahren: Kooperation mit anderen Gemeinden (25b)

						kein Gewicht				sehr grosses Gewicht

						Anzahl		Zeilen%		Anzahl		Zeilen%

		Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden in den letzten 5 Jahren (f23a)		abgenommen		8.0		66.7		4.0		33.3

				gleichgeblieben		435.0		56.1		340.0		43.9

				zugenommen		476.0		32.2		1003.0		67.8

		Gesamt				919.0		40.6		1347.0		59.4

						Stellenwert in 10 Jahren: Zusammenlegung/Fusion von Gemeinden (25a)

						kein Gewicht				sehr grosses Gewicht

						Anzahl		Zeilen%		Anzahl		Zeilen%

		Wurde konkret über einen Zusammenschluss diskutiert (29a)		nein		237.0		89.4		28.0		10.6

				ja		43.0		71.7		17.0		28.3

		Gesamt				280.0		86.2		45.0		13.8

		Statistiken

						Stellenwert in 10 Jahren: Zusammenlegung/Fusion von Gemeinden (25a)		Stellenwert in 10 Jahren: Kooperation mit anderen Gemeinden (25b)		Stellenwert in 10 Jahren: Kooperation mit Privaten (25c)		Stellenwert in 10 Jahren: verstärkte Zusammenarbeit mit Kanton (25d)		Stellenwert in 10 Jahren: Leistungsabbau, Verzicht auf Leistung (25e)		Stellenwert in 10 Jahren: Übernahme neuer Aufgaben (25f)

		N		Gültig		325.0		349.0		311.0		327.0		310.0		299.0

				Fehlend		40.0		16.0		54.0		38.0		55.0		66.0

		Mittelwert				2.1		3.7		2.4		2.7		2.6		2.7

		Statistiken

						Kooperation mit anderen Gemeinden		verstärkte Zusammenarbeit mit Kanton		Übernahme neuer Aufgaben		Leistungsabbau		Kooperation mit Privaten		Fusion von Gemeinden

		Mittelwert		Schweiz		3.7		2.9		2.8		2.4		2.4		2.3

				Kanton Bern		3.7		2.7		2.7		2.6		2.4		2.1
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Schweiz

Kanton Bern

1: kein Gewicht   -   5: sehr grosses Gewicht
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Mittelbare Aktionsparameter der politischen Gemeindeführung

Strategien

(u. a. Demokratie-Orientierung

[Legitimation] gegenüber 

Ökonomie-Orientierung



 

Struk-

turen

Kern-

prozesse

Kultur



Effektivitäts- und Effizienz-Indikatoren zur Beurteilung der Organisationsform

Angebot und Umfang der Leistung

(WAS?)

Träger der Leistung

(WER?)

Ort der Erbringung der Leistung

(WO?)

Art und Weise der Leistungs-erbringung

(WIE?)

Finanzierung der

Leistung

(WIEVIEL/ WOMIT?)

Rechtliche und staats-politische Gestaltung

(WARUM?)

Unmittelbare Aktionsparameter

Kooperationsformen

Markt (buy)

Eigenerstellung 

(make)

Wahl einer effektiven und effizienten Organisationsform zur Aufgabenerfüllung 

Bedingungsgrössen ausserhalb der Gemeinde

Generelle Bedingungsgrössen:                     (Politisch-rechtlich, sozio-kulturell, wirtschaftlich, technologisch)

Problemspezifische Bedingungsgrössen: (Anspruchsgruppen: u. a. Kanton, Verbände, Medien, Bevölkerung) 

Gemeinde-interne Bedingungs-grössen

(Finanzielle Situation, Grösse, Gemeindetyp, geografische Lage)

Personelle Bedingungs-grössen 

(Alter, Funktion [Exekutive, Legislative], Rollen-verständnis, Beruflicher und sozialer Hintergrund [Partei], Werte) 

Fusion 

(make)
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Schulfragen 







medizinische Versorgung















Abwasser/Kanalisation 







Abfall/Entsorgung 







Zivilschutz 







Unterstützung und Betreuung







älterer Personen 







Wasserversorgung 







Feuerwehr 







Unterstützung und Betreuung







von Arbeitslosen 







Neue







Armut/Fürsorge/Vormundschaft















öffentlicher Verkehr 







Jugendfragen 







Sportanlagen/Sport 







Energieversorgung 







Betreuung von







Drogenabhängigen 







kulturelle







Veranstaltungen/Kulturfragen















Wirtschaftsförderung 







länger als 5 Jahre







kürzer als 5 Jahre












